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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1993

Norm

B-VG Art89 Abs2

GRBG §1 Abs1

Rechtssatz

Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Bestimmung des § 1 Abs 1 GRBG aus dem Grund, daß diese allein

auf die Verletzung des Grundrechtes der persönlichen Freiheit und nicht auch auf die Verletzung anderer Grundrechte

abstellt.
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